
Die Grenzsteine des Klosters Hirsau
Jochen Mielke, Tübingen

In den Waldgebieten um das Kloster Hirsau
finden sich an verschiedensten Stellen Grenz-
steine, deren gemeinsames Merkmal derAbtstab
ist, häufig in Kombination mit einer Geweih-
stange. Sie markieren die Gebiete, die, ganz all-
gemein, vom Kloster Hirsau verwaltet wurden.
Bei den Grenzsteinen handelt es sich um soge-
nannte Kleindenkmale, der Definition nach

,,ortsfeste, freistehende, kleine, von Menschen-
hand geschaffene Gebilde aus Stein, Metall oder
Holz, die einem bestimmten Zweck dienen oder
dienten oder an eine Begebenheit oder eine
Person erinnern".

Die heute noch vorhandene grosse Anzahl an

Grenzsteinen ist der besonderen topographi-
schen Lage des Klosters zu verdanken. Die
waldreichen und steilen Hänge des Nord-
schwarzwaldes boten nur eine begrenzte Aus-
weitung der Rodungsfläche, so dass die land-
wirtschaftlich nutzbare Fläche ,jber lange Zeit
konstant blieb und die Steine, sofern sie im Wald
standen, nicht einer Flurbereinigung zum Opfer
gefallen sind.

Die Erfassung der Steine, und somit des

Grenzverlaufes, ermöglicht eine genaue und
anschauliche Darstellung der Besitzverhältnisse
des Klosters, was anhand der schriftlichen
Quellen allein nicht möglich ist. Viele Grenz-
steine sind jedoch undatiert, daher ist die zeith-
che Zuordnung oftmals schwierig. Auch kann
der Steinmarkierung nicht entnommen werden,
welche Art von Recht das Kloster Hirsau über
das jeweils Gebiet ausübte.

Die Beschäftigung mit den Grenzsteinen
führt somit zur Beschäftigung mit den schrift-
lichen Quellen und ergänzt das Wissen über die
klösterliche Finanz- und Verwaltungspolitik, die
Forstgeschichte, die Geschichte der Kartogra-
phie und Landesvermessung in Württemberg
und natürlich die Auswirkungen der Politik der
württembergischen Herzöge nach der Säkula-
risierung.

Die Erfassung der Grenzsteine und die
Auswertung der Literatur ist noch nicht abge-
schlossen. Der nachfolgende Beitrag möchte
daher über vorläufige Ergebnisse und Schluss-
folgerungen informieren.

Abb. 1 Grenastein in der Fuchsklinge. Abtstab mit
Krütnrne noch rec'hts un.d Geweihstange. ,,C H" steltt fiir
,,Closter Hirsau" . Der Stein trügt die Nummer I l9 und ist
I 7 I 7 datiert ( Rückseite).

Grenzverlauf

Der Grenzverlauf orientiert sich teilweise an

natürlichen Grenzen, wie z. B. Bächen, Tälern
oder Waldgrenzen, wo diese fehlen, wurden
Grenzsteine gesetzt. Die nordöstliche Grenze
bildet, anhand den Angaben der topographi-
schen Karte (1:25 000, Blatt 7218, Calw), der
Dietersbach nördlich von Ernstmühl. Grenz-
steine finden sich hier im Verlauf der heutigen
Gemeindegrenze bis nach Neuhengstett, wo die
Gemeindegrenze auf die Kreisstrasse K 4308
stösst. Der südöstliche Grenzverlauf um Stamm-
heim herum ist erfasst, aber noch nicht ausge-

wertet. Die südwestliche Grenze bildet der
Schinderbach zwischen Hirsau und Calw, ver-
läuft um den Altburger Berg und steigt in etwa
der Höhe der ,,Zeppelinforche" in direkter Linie
in das Schweinbachtal hinab. Die nordöstliche
Grenze bildet wieder als natürliche Grenze das
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Kollbachtal. Im oberen Verlauf des Kollbachs
findet sich eine Grenzlinie, die prinzipiell der
östlichen Gemeindegretze um Oberkollbach
herum folgt, dann über das ,,Felsenmeer" und
die,,Kirchhalde" zu den westlich von Oberkoll-
bach liegenden Sportpldtzen zieht und von hier
nach Süden dreht, um in Höhe der Orlseinfahrt
Oberreichenbach auf die B 296 zu stossen.

Einzelne Grenzverläufe sind östlich der
Nagold um Ottenbronn herum, so z. B. wieder
entlang der Gemeindegrenze am ,,Ottenbronner
Berg" und z.B. entlang der Gemeindegrenze, die
bei der Brücke in der ,,Fuchsklinge" (P. 4J6,4,
siehe Abb. 1) nach Norden einem namenlosen
Bach folgt.

Westlich der Nagold ist das Gebiet um die
Landesklinik versteint. und es findet sich ein
längerer Grenzverlauf, der bei Siehdichfür nörd-
lich der Kreisstrasse K 4324 im Prinzip der

,,Alten Badstrasse" bis zur B 296 folgt (topogra-
phische Karle 1:25000, Blatt 1217 Bad Wild-
bad).

Aufbau der Grenzsteine

Obwohl im Detail die Grenzsteine indivi-
duelle Merkmale besitzen, zeigen sie doch
gewisse Gemeinsamkeiten. Das Material ist
durchweg Buntsandstein. Als Form überwiegt
ein leicht konisch zulaufender Kubus. Der im
Boden eingelassene Fuss ist nur grob behauen.
Die Höhe der Steine ist unterschiedlich, teil-
weise sie sind mit der Zert etwas in den Boden
eingesunken, nur wenige Steine ragen mehr als

einen Meter über den Boden hinaus. Der Kopf
zeigt einen waagerechten oder gewölbten Ab-
schluss. Die Langseiten der Steine verlaufen
meist parallel zur Grenzlinie.

Steine eines Grenzabschnittes zeigen neben

der äusseren Form auch gewisse Ubereinstim-
mungen hinsichtlich der eingemeißelten Zeichen.

Als Symbol der Klosterzugehörigkeit finden
sich auf den Langseiten der Steine der Abtstab.
Neben dem Abtstab markiert die Geweihstange
die Zugehörigkeit zum Herzogtum Württemberg
und ermöglicht eine gewisse zeitliche Einord-
nung. An den Langseiten finden sich zudem
Abkürzungen der versteinten Gebiete wie z.B.
,,O" für Ottenbronn oder ,,E" für Ernstmühl.
Jahreszahlen finden sich selten.

Die Schmalseiten sind nummeriert. wobei
viele Steine zwei unterschiedliche Numme-
rierungen aufweisen, die als eine frühere und
spätere Zdhltng zu interpretieren sind.

Im Kopf des Steines ist durch eine Rinne der
Grenzverlauf markierl. So lässt sich von einem
Stein aus die Lage del Nachbarsteine abschätzen,
die oftmals in Sichtweite voneinander stehen.

Abb.2 Grenzstein im Bereich Spindlershof =,, 5 " . Abtstab
mit Krümme nach rechts. Langseite parallel zwm

Grenzverlauf, der auch im Kopf des Steines markiert ist.
Auf der Schmalseite zeigt sich die Nummerierung = l{6
38. Höhe des Steines ca.74 cm.

Diese Art der Steinbearbeitung folgt einer
gewissen Tradition und Vorschrift, die sich inter-
essanterweise für das Herzogtum Württemberg
gut durch den ,,Tractatus de iure [...] limitum"
des Johannes Oettinger belegen lässt. Das Buch

,,welches vornehmlich handlet, wcts und wie
mancherley die Grrintz.en seyen;Wie sie entstan-
den, awffgerichtet, und dadurch die Reich,
Fär stenthumb, Herr s chffien, Marckungen und
Feldgäter wnterscheiden werden sollen" wurde
vor seinem Tod 1633 fertigestellt und beschreibt
unter anderem auch ,,die Vielfciltigkeit der
Grenzsteine im Süddeutschen Raum, die
Versteinung der Grenzen und die Sicherwng der
Steine vor Abgang, sei es durch die Krcifte der
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Natur, sei es unabsichtlich oder böswillig durch
Menschenhand. Auch mit dem Berufsethos der
Feldmesser und deren Mitarbeiter im Gekinde,
der Umgcinger und anderer, hat sich Oettinger
in diesem letzten Teil beschciftigt" (1).

Hinsichtlich Aufbau und Bearbeitung der
Steine schreibt Oettinger:,,lnsonderheit aber
hat ein jeder Marckstein seine gewisse Theill
gleichsam zugehoerige Glieder/ und wird das
oberst Theil genannt der Kopff/ neben zu herab/
die Seytin/ das dicker Theil/ so in den Boden
kommt/ der FutS/ und das unter/ worauf er ruhet
und sitzt/ das Gesaess: Die Grub/ darin er ein-
gelassen wirdl sein Lager [...]

Aber heurigs Tags pflegt man eine Kunsenl
so man eine Schlaffin nennt/ entvveder gerad
oder krumml oder eckicht/ wie die Marck-
scheidung gehetl darauf zu hauen/ da,ß man
sehen kann/ wo die Marckstein hinweisen/ wel-
ches der richtigste Weg ist/ die Marcken zu
bezeichnen/ und von den Umgaengern fleil3ig in
acht genommen werden soll" (2).

Für die Datierung der Grenzsteine im Gebiet
des Klosters Hirsau ist speziell noch eine zweite
Arbeit von Johannes Oettinger interessant, auf
die weiter unten eingegangen wird.

Abb.3 Fräheste Datierung eines ,,Hirsauer Grenz.stein"
mit Abtstab und Geweihstangen. Der Stein trrigt die
Jahreszahl 1560

Datierung der Steine

Die Versteinung der Grenzen begann im süd-
deutschen Raum vermutlich im 15. Jahrhundert.
Im Gebiet um Tübingen sind beispielsweise
Grenzsteine von 1443, im Gebiet um Bad
Liebenzell ist ein Grenzstein von 1416 doku-
mentierl (3,4).

Die früheste Datierung eines Grenzsteines,
der das ehemalige Gebiet des Klosters Hirsau
markiert stammt bislang aus dem Jahr 1560
(Abb. 3). Etliche Grenzsteine finden sich aus

dem Jahr 157 | , wenige aus dem 17 ., 1 8 . und I 9.
Jahrhundert.

Vor allem die später datierten Grenzsteine
zeigen, dass manche vermutlich nachträglich
datiert oder aufgerichtet wurden. Andererseits
kann auch bei einer frühen Datierung nicht aus-
geschlossen werden, dass ein Grenzverlauf
schon sehr lange versteint war, aber z. B. erst
1560 die Jahreszahl eingemeisselt wurde.

Das Kartenwerk von Gadner/Oettinger aus
den Jahren 159611612 gewährl eine Art ,,foto-
grafischen Blick" in die Vergangenheit des

Gebietes um das Kloster Hirsau und interessan-
terweise auch auf seine Grenzsteine.

Der Gadner/Oettinger-Atlas

Im Jahr 1596 überreichte Georg Gadner
(1522- 1605) seinem Landesherren Herzog
Friedrich von Württemberg 20 Tafeln, die die
grossen Waldgebiete des Landes abbildeten.

Von Johannes Oettinger (1577-1633) wurde
das Kartenwerk durch fünf Karten ergdnzt.

Die vom kartographisch interessierten
Herzog Ludwig von Württemberg (1568-1593)
um 1585 in Auftlag gegebene Arbeit zählt zl
den frühesten Landesaufnahmen im süddeut-
schen Raum.

Dass Georg Gadner ,,die Forsten als Grund-
lage seiner Einteiltutg wöhlte, hcingt wohl damit
zusammen, dass sie als grossräumige Gebiete
mi t I an g g e s tre c kt e n, hc)ufi g nat ür lic he n G re nze n

leichter zu erarbeiten und darzustellen waren
als die vielen verschieden grossen Äm.ter." (5).

Von Gadner und von Oettinger wurden die
Forstgrenzen, sofern nicht natürliche Grenz-
verläufe vorhanden waren, durch in die Karte
eingezeichnete Grenzsteine und eine goldene
Linie markiert. Dies lässt darauf schliessen, dass
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im Gebiet um Hirsau die Forstgrenzen versteint
waren. Wobei die Anzahl der in den Karten ver-
merkten Steine nicht mit der Natur übereinstim-
men (Abb.4).

Aufgrund dieses Kartenwerkes kann ange-
nommen werden, dass ein grosser Teil der
Gebietsgrenzen Ende des 16. Jahrhunderts ver-
sternt war.

Abb. 1 Ausschnitt uus dertt GadnerlOctting,cr-Atlos von

1 5961 1612. Eittgc-.cichttet ist tler Grett..verlou.f bei
Igelsloth, heutc t,rttlatt,g der ,,Altett Budstrtsse" . Die
Steine trugett die Juhrc.s:.ctltl I 57 I .

Die Besitzverhältnisse des Klosters Hirsau

Die Besitzverhältnisse des Klosters Hirsau
von seiner Gründung bis zu seiner Säkularisie-
rung im 16. Jahrhundert sind ausführlich von
Schäf'er beschrieben worden (6). Schäfer kommt
zu dem Schluss. dass im 15. Jahrhundert eine
gewisse Konzentration des Stammbesitzes
unmittefbar um das Kloster zu verzeichnen sei:

,,dert bis clahin erreichten Giiterbestand hat
Hirsnu sodann, von geringfügigert Verschie-
bungen abgesehen, seit 1563 als württembergi-
sches Klosteramt bis 1815 erhalten." (6). Die
Besitzverhältnisse des Klosters Hirsau umfassen
nicht nur den Landbesitz, sondern auch Rechte
an Höfen. Zinsen etc. Die Grösse des Wald-
besitzes im 16. Jahrhundert wird auf 14.188
Morgen geschätzt (6). Als wichtige schriftliche
Quellen für die Einschätzung des Kloster-
besitzes im 16. Jahrhundert dienen ein Lager-
buch aus dem Jahr 1436 und eine grosse
Bestandsaufnahme des Klosterbesitzes aus dem
Jahr 1534. Im Detail beschreibt der Historiker
Theil die Besitzungen Hirsaus nach dem Lager-
buch wie folgt: ,,So besitzt das Kloster in
Althengstett neben der Kirche, tlem Zehnten und
der Frähmesse das Wittumsgut ntit 42 Morgen
Ackerland, einen grossen Hof ntit 33 Morgen,
ein grosses Gut mit 100 Morgen, 6 Güter mit

Ac'kerLand zwisc'hen 3 und 10 Morgen sowie 20
EinzelJlurstücke - insgesamt c'o. 250 Morgen
Ackerlancl und l0 Marutsmalttl Wiesen. In
Stttrnruheint be.sit:t die Kirc'he clen Zehnten, die
Dorf'herrschaft, I Mühle, 4 HöJe, 22 Güter,
9 ,,Gätlein.",5 Hciuser,5 ,,Geses.se" und 82 Ein-
ielgrundstücke ntit zLtsantn'Len ungeJcihr I 000
Morgen Ac'kerlantl und über 100 Mcmnsmcthtl
Wiesen. 1...1 Eirte r,viclttige Gruncllage cles

Hirsouer Vennögens, tler Walcl, erscheint ledig-
lich hier und do, etwct ittr sogenonnten si,iclv,est-

lich von Hirsou gelegenen ,,Wctltlgang" - eitTer

Waldgenteinsc'lta.f't, rtn tler clie Orte Schmieh,
Rötenbac'h, Etrtberg, Zut,elstein, Teinoclt,
Sonune nharclt, Spessharclt, Weltertschv'cuut r.rrul

Breitenberg tei I lrutten " (l).
Neben der Erfassung des Klosterbesitzes im

Zuge der Reformertion war sicherlich die
K irchenordn un-q u nter Herzo-{ Chri stoph Anlas s

fi.ir eine Neuordnun-e und vielleicht auch
Versteinun-e des Klosterbesitzes. Unter seinem
Vater. Herzog Ulrich, war das gesammte Kir-
chengut enteignet worden. ,,Herzog Christoph
entzog das Kirc'hengttt cler lunclesherrlic'hen
Rerttenkantmer wiecler und liefi es al.; besoncle-

ren Verntöge nsloncls yerw,ctlten. Zustiintli g dctJiir'

wurde ols z.entrule Instanz cler Kirc'henrat (dos

heisst dessen nichttheologischen Mitgliecler)
uncl atf Bez,irksebene ein neuer Behördentyp:
die,, geistliche Vervvaltung" .

Die 1547148 rekatholisierten Klöster konnte
Christoplt erst nac'h clent Augsburger Religiorts-

.fiieden von 1555 clent Lunde und cler ReJbr-
mation wieder voll eingliedern. Die Verv,altung
ihres wirtschaftlic'hen und territoriale n Besitzes
äbernahmen lundesherrliche Beamte (unter dent

Titel Klostervogt oder Klosterhofnteister), die
clem Ki rc he nrol Lutterstanden." (8).

Möglichweise ist der Grenzstein von I560
einZeuge dieser Neuordnung (Abb. 3).

Für das Kloster Hirsau bedeutete dies eine
Einsetzung des evangelischen Abtes Weickers-
reuter und die Verwaltung des Rechnungs-
wesens durch Ludwig Hipp, die Verwaltung des

Forstwesens durch den Forstverwalter Bartlin
Herbst. ,,lm Laufe der 60er und 70er Jahre .fie-
len PJleghölb weg oder wurden dwrch anclere

Personen mitversehen, so dass 1577178 aus fol-
genden Orten Pfleger beim Verwalter erschie-
nen: Hessigheim, Nussdorf, Eberdingen, Friolz-
heim, Weil cler Stadt, Ditz,ingen, Gültstein,
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Neckartailfingen; die in des Klosters Ncihe gele-
genen Meierhöfe waren: Hof Lützenhardt, Hof
Waldeck, Hof Dicke, Ottenbronner Hof, Spind-
lers Hof ." (9).

Mit der Erfassung der Grenzsteine wird eine
genauere Übersicht über die Besitzverhältnisse
des Klosters Hirsau möglich sein. Ein grosser
Teil der Grenzverläufe deckt sich mit den o.g.
Pflegen. Mit Hilfe der o.g. schriftlichen Quel-
len, aber auch mit noch nicht erfassten Quellen,
wie z. B. ,,Untergängerverträgen" und auch den

hier bisher nicht erwähnten Forstkarten von
Kieser, sollte es möglich sein, die Besitzungen
und Rechte des Klosters genauer zu datieren und
zu lokalisieren. Vermutlich erfolgte die
Versteinung des Gebietes in der Regierungszeit
Herzog Christophs und wurde unter seinen
Nachfolgern fortgesetzt. Frühere Datierungen
lassen sich auf den bisher erfassten Grenzsteinen
nicht finden.

Wanderung entlang der Grenzsteine

Die Erfassung der Grenzsteine geht mit teil-
weise abenteuerlichen Erkundigungen ins hei-
mische Unterholz einher. Um sich jedoch einen
ersten Eindruck von den alten Grenzen zü yer-
schaffen, bieten sich z. B. die relativ komforta-
bel zu begehenden Abschnitte an:

1. Bei der Ortseinfahrt Oberkollbach direkt
dem Waldrand nach Süden folgen. Dort stösst
man auf einen Wanderweg, der durchs ,,Felsen-
meer" führt. Hier finden sich viele grosse, frei-
stehende Grenzsteine.

2. Im Bereich ,,Ottenbronner Berg" ent-
spricht der alte Grenzverlauf der heutigen Ge-
meindegrenze, auch dieser Grenzabschnitt ist
einfach zu begehen (siehe Kartenausschnitt).

Die Erfassung der Grenzsteine durch den
Verfasser ist noch nicht abgeschlossen- Für
Hinweise von Grenzsteinen mit dem Abtstab aus

dem Bereich Weltenschwann, Speßhardt,
Zavelstein, Sommenhardt, Rötenbach, Würz-
bach, Agenbach wäre ich dankbar.
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